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I. Allgemeines 
 

§ 1 
Geltungsbereich der Prüfungsordnung 

Diese Prüfungsordnung gilt für den Abschluss des Studiums in dem Bachelor-Studiengang Produktent-
wicklung Mechatronik an der Fachhochschule Bielefeld. Sie regelt die Prüfungen, den Inhalt und den 
Aufbau des Studiums unter Berücksichtigung der fachlichen und hochschuldidaktischen Entwicklungen 
und Anforderungen der beruflichen Praxis und enthält die inhaltliche Beschreibung der Prüfungsgebiete 
in diesem Studiengang. 
 

§ 2  
Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung, Akademischer Grad 

(1) Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss eines Hochschulstudiums 
und dient des Weiteren der Qualifizierung für ein Masterstudium an einer Fachhochschule oder Uni-
versität. 

(2) Das Bachelorstudium gewährleistet auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Metho-
den und unter Beachtung der allgemeinen gesetzlichen Studienziele (§ 58 HG) eine deutliche Be-
rufsqualifizierung. Der Studiengang vermittelt daher den Absolventen Qualifikationsbündel bzw. -
attribute, die ihnen die Aufnahme einer qualifikationsadäquaten beruflichen Tätigkeit nach dem Stu-
dium ermöglichen.   

(3) Im Rahmen des Pflicht- oder Wahlpflichtbereiches sind unter Beachtung der Maßgaben des Absat-
zes 2 folgende überfachliche Qualifikationen zu gewährleisten: 
1. Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten einschließlich der dazu erforderlichen Informations- 

und Medienkompetenz; 
2. fremdsprachliche Kompetenz; 
3. Grundverständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge; 
4.   Fähigkeit, Ideen, Konzepte, Projekte oder Produkte in mündlicher, schriftlicher und digitaler 

Form zu präsentieren; 
5. Fähigkeit zur Teamarbeit, zur Moderation und zur Leitung von Arbeitsgruppen; 
6.   Fähigkeit, auf dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden konkrete Frage-

stellungen des Berufsfeldes in einem vorgegebenen Zeitrahmen zu bearbeiten.  
 (4)  Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung wird der akademische Grad „Bachelor of Science“ 

(B.Sc.) verliehen. 
 

§ 3 
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Qualifikation für das Studium wird durch ein Zeugnis der Fachhochschulreife, der allgemeinen 
Hochschulreife oder durch eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung nachgewiesen. Das Nähere 
ergibt sich aus der Verordnung über die Gleichwertigkeit von Vorbildungsnachweisen mit dem 
Zeugnis der Fachhochschulreife. 

(2) Als Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums wird neben der Fachhochschulreife der Nach-
weis einer zweimonatigen Tätigkeit (Praktikum) gefordert. Das Praktikum muss bis spätestens zum 
Beginn des 4. Semesters nachgewiesen werden und Tätigkeiten umfassen, die aus einem der fol-
genden Bereiche gewählt werden: 

a) Montage von Maschinen, Geräten und Anlagen, 
b) Qualitätskontrolle (Messen und Prüfen im Labor und in der Fertigung, Fehleranalyse), 
c) Werkzeug-, Vorrichtungs- und Lehrenbau, 
d) Steuerungs- und Regelungstechnik, 
e) Betriebsaufbau und Organisation des Arbeitsablaufes, 
f) maschinelle Arbeitstechniken mit Zerspanungsmaschinen und Maschinen der spanlosen 

Formgebung,  
g) Verbindungstechniken, Wärmebehandlung, Oberflächenbehandlung, 
h) Grundausbildung in der Elektrotechnik: Installation, elektrische Maschinen, Schalt- und Mess-

geräte, 
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i) Informationstechnik. 
Auf das Praktikum können Zeiten einschlägiger Tätigkeiten im Rahmen einer schulischen oder be-
ruflichen Ausbildung ganz oder teilweise angerechnet werden. Entsprechendes gilt für einschlägige 
Tätigkeiten in der Bundeswehr sowie im Zivil- und Entwicklungsdienst. 

(3) Studienbewerberinnen und -bewerber ohne den Nachweis der Qualifikation durch ein Zeugnis der 
Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife) können gemäß § 
10 Einstufungsprüfung zugelassen werden.  

(4) Trotz Vorliegens der allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen kann die Einschreibung bzw. der 
Studiengangwechsel versagt werden, wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber an 
einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine nach der Prüfungsordnung erforder-
liche Prüfung in einem verwandten oder vergleichbaren Studiengang endgültig nicht bestanden hat. 

§ 4 
Regelstudienzeit, Studienumfang 

(1)   Die Regelstudienzeit beträgt je nach dem gewählten Studienverlauf sechs oder sieben Semester. 
Der Studiengang ist modular aufgebaut. Jedes Modul schließt mit einer Prüfung ab. Der für ein Mo-
dul aufzuwendende Arbeitsaufwand wird durch Leistungspunkte (Credit Points) beschrieben. Credits 
umfassen sowohl den unmittelbaren Lehrbetrieb als auch Zeiten für die Vor- und Nachbereitung des 
Lehrstoffes, den Prüfungsaufwand und die Prüfungsvorbereitungen einschließlich der Abschluss 
und Studienarbeiten sowie Praktika. Nach bestandener Prüfung werden die entsprechenden Leis-
tungspunkte gutgeschrieben und getrennt von den erzielten Prüfungsnoten ausgewiesen. Entspre-
chend dem European Credit Transfer System (ECTS – Europäisches System zur Anrechnung von 
Studienleistungen) werden pro Semester 30 Credits vergeben und den Modulen zugeordnet. Die 
spezifischen Prüfungsanforderungen, die Pflichtmodule und die Wahlpflichtmodule sind in der Anla-
ge 2 verbindlich geregelt. 

(2)   Der Studienverlaufsplan (Anlage 1 legt den Arbeitsaufwand und den Zeitumfang der einzelnen Mo-
dule in Credits und Semesterwochenstunden sowie deren Art und empfohlene Zeitlage im Studien-
gang fest. Er ist nach Studiensemestern gegliedert. Die Lehrveranstaltungen werden gewöhnlich im 
Jahresrhythmus angeboten, daher wird die Einhaltung des Studienverlaufsplans dringend nahe ge-
legt.  

(3)   Der Leistungsumfang beträgt im sechssemestrigen Studiengang 180 Credits. Mit einer fakultativen 
Praxisphase beträgt der Leistungsumfang des dann siebensemestrigen Studiengangs 210 Credits. 

(4)  Um den Studierenden den Zugang zum Lehrangebot zu erleichtern, sollen zum Beginn des ersten 
Semesters Einführungsveranstaltungen durchgeführt werden.         

 
§ 5 

Arten des Lehrangebots 
(1) Das notwendige Lehrangebot enthält Pflicht- und Wahlpflichtmodule (siehe Anlage 1).  
(2) Wahlpflichtmodule sind Module aus den Vertiefungsbereichen, die als Prüfungsmodule gewählt und 

mit einer Modulprüfung abgeschlossen werden. 
(3) Zusatzmodule sind freiwillig erbrachte Leistungen, für deren Anerkennung sich die Studierenden 

einer Prüfung (§ 13 BPO) unterziehen müssen. 
(4) Formen der Lehrveranstaltungen sind: 

 Vorlesung (V):  Zusammenhängende Darstellung eines Lehrstoffes, Vermittlung von Fakten und 
Methoden. 

 Seminar (S):  Erarbeiten von Fakten, Erkenntnissen, komplexen Problemstellungen im Wechsel 
von Vortrag und Diskussion. Die Lehrenden leiten die Veranstaltung und führen die Diskussion. 
Die Studierenden erarbeiten Beiträge und diskutieren die Beiträge. 

 Seminaristischer Unterricht (SU):  Erarbeiten von Lehrinhalten im Zusammenhang ihres Lehr-
bereichs und Anwendungsbereichs durch enge Verbindung des Vortrags mit dessen exemplari-
scher Vertiefung. Findet weitgehend im Semesterverbund statt. Lehrende vermitteln und entwi-
ckeln den Lehrstoff unter Berücksichtigung der von ihnen veranlassten Beteiligung der Studieren-
den. Die Studierenden beteiligen sich nach Maßgabe der Initiativen der Lehrenden. 
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 Übung (Ü):  Systematisches Durcharbeiten von Lehrstoffen und Zusammenhängen, Anwendung 
auf Fälle aus der Praxis. Die Lehrenden leiten die Veranstaltungen, geben eine Einführung, stel-
len Aufgaben, geben Lösungshilfen. Die Studierenden arbeiten einzeln oder in Gruppen, lösen 
Aufgaben teilweise selbständig, aber in enger Rückkopplung mit den Lehrenden. 

 Praktikum, Labor (P):  Erwerben und Vertiefen von Kenntnissen durch Bearbeitung praktischer, 
experimenteller Aufgaben. Die Lehrenden leiten die Studierenden an und überwachen die Veran-
staltung. Die Studierenden führen praktische Arbeiten und Versuche durch. 

 Projekte (Pj):  Erwerben und Vertiefen von ingenieurtypischen Kenntnissen. In ihnen werden im 
Team konkrete ingenieurtypische Problemstellungen ganzheitlich, unter praxisnahen Bedingun-
gen bearbeitet. 

 
§ 6 

Umfang und Gliederung der Prüfungen 
(1)   Das Studium wird mit der Bachelorprüfung abgeschlossen. Die Bachelorprüfung gliedert sich in stu-

dienbegleitende Modulprüfungen und die Bachelorarbeit. Die studienbegleitenden Modulprüfungen 
sollen zu dem Zeitpunkt stattfinden, an dem das jeweilige Modul im Studium abgeschlossen wird.  

(2)   Die Meldung zur Bachelorarbeit (Antrag auf Zulassung) soll nach Abschluss des fünften Semesters 
erfolgen. Vier Wochen vor Abschluss des 5. Semesters wird den Studierenden ein Themenkatalog 
zur Verfügung gestellt. 

(3)   Hinsichtlich der Leistungen und der zeitlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Prakti-
kum, dem Praxisprojekt und der Bachelorarbeit gelten die Regelungen gemäß §§ 24 - 35. 

(4) Das Studium sowie das Prüfungsverfahren sind so zu gestalten, dass einschließlich des Praxispro-
jekts und der Bachelorprüfung das Studium mit Ablauf des sechsten Semesters und mit fakultativer 
Praxisphase mit Ablauf des siebten Semesters abgeschlossen sein kann. Die Prüfungsverfahren 
müssen die Inanspruchnahme von Schutzbestimmungen entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des 
Mutterschutzgesetzes sowie entsprechend den Fristen des Bundeserziehungsgeldgesetzes über die 
Elternzeit und die Ausfallzeiten durch die Pflege von Personen nach § 48 Abs. 5 HG berücksichtigen 
(§ 64 Abs. 2 Nr. 5 HG). 

(5) Die studienbegleitenden Modulprüfungen sollen zu dem Zeitpunkt stattfinden, an dem das jeweilige 
Modul im Studium abgeschlossen wird. 

§ 7 
Organisation der Prüfungen, Prüfungsorgane 

(1) Für die Prüfungsorganisation ist die Dekanin oder der Dekan bzw. das vorsitzende Mitglied der Auf-
baukommission verantwortlich. 

(2) Die übrigen durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben sind entweder durch die Deka-
nin oder den Dekan oder durch einen Prüfungsausschuss wahrzunehmen.  

(3) Die Dekanin oder der Dekan bzw. das vorsitzende Mitglied der Aufbaukommission oder der Prü-
fungsausschuss fungieren entsprechend ihrer Bestimmung in der Prüfungsordnung als Behörde im 
Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW und der Verwaltungsgerichtsordnung. 

(4) Wenn ein Prüfungsausschuss als Prüfungsbehörde eingerichtet wird, sollen in der Regel diesem 
Gremium nicht mehr als sieben Mitglieder angehören. In diesem Fall entspricht folgende Zusam-
mensetzung den Maßgaben des HG: 
1. vier Mitgliedern der Professorenschaft, darunter einem vorsitzenden Mitglied und einem stellver-

tretend vorsitzenden Mitglied, 
2. einem Mitglied der Mitarbeiterschaft in Lehre und Forschung mit Hochschulabschluss, 
3. zwei Studierenden.  

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom zuständigen Fachbereichsrat gewählt. Ent-
sprechend wird durch die Wahl bestimmt, wer die Mitglieder mit Ausnahme des vorsitzenden Mit-
glieds und des stellvertretend vorsitzenden Mitglieds im Verhinderungsfall vertreten soll. Die Amts-
zeit der Mitglieder beträgt vier Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. Die Wiederwahl ei-
nes Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird ein Nachfolger für die restliche 
Amtszeit gewählt.  
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(6) Der Prüfungsausschuss achtet auf die Einhaltung der Prüfungsordnung. Er entscheidet insbesonde-
re über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus hat 
der Prüfungsausschuss dem Fachbereichsrat über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzei-
ten jährlich zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der Studienplä-
ne. Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf das vorsit-
zende Mitglied, bzw. das stellvertretend vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses übertragen; 
dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche.   

(7) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn das vorsitzende Mitglied (oder Stellvertretung), ein 
weiteres Mitglied der Professorenschaft und ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied anwesend ist. 
Er beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
vorsitzenden Mitglieds. Die studentischen Mitglieder wirken bei pädagogisch-wissenschaftlichen 
Entscheidungen, insbesondere bei der Anrechnung oder sonstigen Beurteilung von Studien- und 
Prüfungsleistungen und der Bestellung von Prüfenden und Beisitzenden, nicht mit. An der Beratung 
und Beschlussfassung über Angelegenheiten, welche die Festlegung von Prüfungsaufgaben oder 
die ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses 
nicht teil. 

(8)  Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, mit Ausnahme der studentischen Mitglieder, die sich im 
gleichen Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen, haben das Recht, der Abnahme der 
Prüfungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich nicht auf die Bekanntgabe der Note. 

(9)   Die Mitglieder des Prüfungsausschusses (einschl. der Stellvertretung), die Prüfenden und die Beisit-
zenden unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind 
sie durch den Prüfungsausschuss zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(10) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem betroffenen Studierenden unver-
züglich schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(11) Wenn die Prüfungsordnung die Dekanin oder den Dekan zur Prüfungsbehörde bestimmt, wird sie 
oder er im Falle der Verhinderung durch die Prodekanin oder den Prodekan vertreten. In der Tätig-
keit als Prüfungsorgan wird die Dekanin oder der Dekan durch die Hochschulverwaltung unterstützt 
(§ 25 HG). Hinsichtlich der weiteren Aufgabenbestimmung gilt Abs. 6 sinngemäß.  

 
§ 8 

Prüfende und Beisitzende 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und Beisitzenden. Zum Prüfenden darf nur bestellt 

werden, wer mindestens die Bachelorprüfung an einer Hochschule oder eine vergleichbare Prüfung 
abgelegt hat oder eine vergleichbare Qualifikation erworben hat und, sofern nicht zwingende Grün-
de eine Abweichung erfordern, in dem Studienabschnitt, auf den sich die Prüfung bezieht, eine ein-
schlägige selbständige Lehrtätigkeit ausgeübt hat. Sind mehrere Prüfer zu bestellen, so soll mindes-
tens eine prüfende Person in dem betreffenden Prüfungsfach gelehrt haben. Zu Beisitzenden dürfen 
nur Personen bestellt werden, die mindestens die Bachelorprüfung an einer Hochschule oder eine 
vergleichbare Prüfung abgelegt oder eine vergleichbare Qualifikation erworben haben (sachkundige 
Beisitzende). Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. Die Prüfenden und die Bei-
sitzenden unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 

(2) Der Prüfling kann einen oder mehrere Prüfer für die Betreuung der Bachelorarbeit vorschlagen. Auf 
den Vorschlag des Prüflings ist nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. Der Prüfungsausschuss 
achtet darauf, dass die Prüfungsverpflichtung möglichst gleichmäßig auf die Prüfenden verteilt wird. 

(3) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses sorgt dafür, das dem Prüfling die Namen der 
Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. Die Bekanntgabe soll zugleich mit der Zulassung 
zur Prüfung, in der Regel mindestens zwei Wochen vor der Ausgabe der Bachelorarbeit, erfolgen. 
Die Bekanntmachung durch Aushang ist ausreichend. 

 
§ 9  

Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
(1)  Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen im gleichen Studiengang an anderen Hochschulen 

im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden von Amts wegen angerechnet. Studien- und Prü-
fungsleistungen in anderen Studiengängen werden anerkannt, soweit die Gleichwertigkeit festge-
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stellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in 
Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des Bachelorstudiengangs an der Fachhoch-
schule Bielefeld im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern ei-
ne Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 

(2)  Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs 
des Grundgesetzes werden auf Antrag angerechnet. Für die Gleichwertigkeit sind die von der Kul-
tusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maß-
gebend. Soweit Äquivalenzvereinbarungen nicht vorliegen, entscheidet der Prüfungsausschuss über 
die Anrechnung. Bei Zweifeln in Fragen der Gleichwertigkeit werden die Prüfenden des Fachbe-
reichs oder die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beteiligt. 

(3) Sonstige Kenntnisse und Qualifikationen werden auf Antrag auf der Grundlage vorgelegter Unterla-
gen angerechnet, sofern sie nicht bereits Voraussetzung für die Zulassung waren. 

(4) Fehlversuche in verwandten oder vergleichbaren Prüfungsleistungen sind anzurechnen.    
(5)   Über die Anrechnung nach den Absätzen 1 bis 2 entscheidet der Prüfungsausschuss nach den 

Richtlinien des ECTS, im Zweifelsfall nach Anhörung von den für die Fächer zuständigen Prüfen-
den.  

 
§ 10 

Einstufungsprüfung 
(1) Studienbewerberinnen und -bewerber, die für ein erfolgreiches Studium erforderliche Kenntnisse 

und Fähigkeiten auf andere Weise als durch ein Studium erworben haben, sind nach dem Ergebnis 
einer Einstufungsprüfung berechtigt, das Studium in einem dem Ergebnis entsprechenden Abschnitt 
des Studiengangs aufzunehmen, soweit nicht Regelungen über die Vergabe von Studienplätzen 
entgegenstehen. Die Regelungen des Zulassungsrechts bleiben unberührt.    

(2) Nach dem Ergebnis der Einstufungsprüfung können die Teilnahme an Pflicht- und Wahlpflichtveran-
staltungen und die entsprechenden Modulprüfungen ganz oder teilweise erlassen werden. Über die 
Entscheidung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

(3) Das Nähere über Art, Form und Umfang der Einstufungsprüfung regelt die Einstufungsprüfungsord-
nung für die Studiengänge der Fachhochschule Bielefeld in der jeweils geltenden Fassung. 

 
§ 11 

Wiederholung von Prüfungsleistungen 
(1) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann zweimal wiederholt werden. Die Wiederholung soll zum 

nächsten Prüfungstermin nach Ableistung des erfolglosen Versuches stattfinden. 
(2) Projektarbeiten, Bachelorarbeit und Kolloquium können je einmal wiederholt werden. 
(3) Eine mindestens als ausreichend bewertete Prüfungsleistung kann nicht wiederholt werden.  
(4) Eine endgültig nicht bestandene Prüfung in einem Modul aus dem Wahlpflichtkatalog kann einmalig 

durch das Bestehen der Prüfung in einem weiteren Modul aus dem Wahlpflichtkatalog kompensiert 
und ersetzt werden. 

(5) Endgültig nicht bestandene Pflichtmodule können nicht kompensiert werden. 
 

§ 12  
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling zu einem Prü-
fungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe 
von der Prüfung zurücktritt oder die Prüfungsleistung nicht vor Ablauf der Prüfung erbringt. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn die Bachelorarbeit nicht fristgemäß abgeliefert wird. Wird die gestellte Prü-
fungsarbeit nicht bearbeitet, steht dies der Säumnis nach Satz 1 gleich. Belastende Entscheidungen 
sind den Betroffenen unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsaus-
schuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit kann die 
Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe 
an, so kann die Zulassung zu der entsprechenden Prüfungsleistung erneut beantragt werden. 
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(3) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. Wer als Prüfling den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von 
der jeweiligen Aufsicht, in der Regel, nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung 
ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. Wenn der Prüfling da-
von ausgeschlossen wird, eine weitere Prüfungsleistung zu erbringen, kann er verlangen, dass der 
Prüfungsausschuss diese Entscheidung überprüft. Dies gilt entsprechend auch bei den Feststellun-
gen gemäß Satz 1.  

 
 

II. Prüfungsabläufe 
 

§ 13 
Ziel, Umfang und Form der Modulprüfungen 

(1) Eine Modulprüfung ist eine studienbegleitende Prüfungsleistung. In den Modulprüfungen soll festge-
stellt werden, ob die Studierenden Inhalt und Methoden der Prüfungsmodule in den wesentlichen 
Zusammenhängen beherrschen und die erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten selb-
ständig anwenden können. 

(2) Die Prüfungsanforderungen sind an dem Inhalt der Lehrveranstaltungen und an den Qualifikationen 
zu orientieren, die für das betreffende Modul vorgesehen sind. 

(3) Eine Modulprüfung kann aus folgenden Leistungen bestehen: 
1. einer Klausur 
2. einer mündlichen Prüfung 
3. einer schriftlichen Hausarbeit 
4. einer Projektarbeit 
5. einer Kombination aus Hausarbeit und Klausur 
6. einer Verbindung aus Hausarbeit und mündlicher Prüfung 
7. einer Kombination aus einer Projektarbeit und anderen Leistungen 
8. einer Prüfung, in der in einer Verknüpfung zwischen praktischen und theoretischen Anteilen eine 

Fähigkeit aktuell entwickelt und verwirklicht wird („Performanzprüfung“) 
(4) Modulprüfungen können in Teilprüfungen zerlegt werden. 
(5) Prüfungsleistungen in einer Modulprüfung können innerhalb der ersten vier Semester durch gleich-

wertige Leistungen ersetzt werden, wenn sie in einer Einstufungsprüfung gemäß § 9 erbracht wor-
den sind. 

(6) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistung mindestens als ausreichend bewertet 
worden ist. 

(7) Die Prüfenden legen in der Regel spätestens zwei Monate vor einem Prüfungstermin die Prüfungs-
form für alle Kandidatinnen und Kandidaten der jeweiligen Modulprüfung einheitlich und verbindlich 
fest. Im Fall einer Klausur gilt dies auch für die Zeit der Bearbeitung.  

 
§ 14 

Zulassung zu Modulprüfungen 
(1) An den jeweiligen Modulprüfungen darf nur teilnehmen, wer  

1. für den Studiengang eingeschrieben oder gemäß § 52 Abs. 1 HG als Zweithörender zugelassen 
ist,  

2. die nach § 3 geforderten Voraussetzungen erfüllt, 
3. den Prüfungsanspruch in dem Studiengang oder in einem verwandten Studiengang nicht verlo-

ren hat. 
(2) Der Antrag auf Zulassung ist bis zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin schriftlich 

dem Prüfungsausschuss vorzulegen. Der Antrag kann für mehrere Modulprüfungen zugleich gestellt 
werden, wenn diese Modulprüfungen innerhalb desselben Prüfungszeitraums oder die dafür vorge-
sehenen Prüfungstermine spätestens zu Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Semesters statt-
finden sollen. 
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(3) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen oder bis zu einem vom Prüfungsamt festgesetzten 
Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wurden. 
1. die Nachweise über die in den Absätzen 1 bis 2 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entsprechender Prüfungen und einer Ba-

chelorprüfung im gleichen Studiengang und 
3. eine Erklärung darüber, ob bei mündlichen Prüfungen einer Zulassung von Zuhörenden wider-

sprochen wird. 
 Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizu-

bringen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 
(4) Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprüfung kann schriftlich beim Prüfungsamt bis zum Ablauf 

des achten Tages vor dem festgesetzten Prüfungstermin ohne Anrechnung auf die Zahl der mögli-
chen Prüfungsversuche zurückgenommen werden, so dass eine Frist von sieben Tagen besteht. 

(5) Über die Zulassung entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses und im Zwei-
felsfall der Prüfungsausschuss. 

(6) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
1. die in den Absätzen 1 bis 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind und nicht bis zu dem vom Prüfungsamt festgesetzten Termin 

ergänzt werden oder 
3. eine entsprechende Modulprüfung in einem Bachelorstudiengang oder in einem verwandten 

Studiengang endgültig nicht bestanden wurde. Dies gilt entsprechend für eine Bachelorprüfung 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes. 

 Im Übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn der Prüfling im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes seinen Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch Versäumen einer Wieder-
holungsfrist verloren hat. 

(7) Über die Zulassung bzw. Nicht-Zulassung ist der Studierende in der vom Prüfungsamt festgelegten 
Form zu informieren. 

 
§ 15 

Durchführung von Modulprüfungen 
(1) Die Modulprüfungen finden außerhalb der Lehrveranstaltungen statt. 
(2) Für die Modulprüfungen ist zum Ende des Semesters, in dem das Modul angeboten wird, ein Prü-

fungstermin anzusetzen. Die Wiederholungsprüfung findet im folgenden Semester statt. Die Modul-
prüfungen sollen innerhalb eines Prüfungszeitraums stattfinden, der vom Prüfungsausschuss fest-
gesetzt und bei Semesterbeginn oder zum Ende des vorhergehenden Semesters bekannt gegeben 
wird. 

(3) Der Prüfungstermin wird dem Prüfling rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei Wochen vor der 
betreffenden Prüfung, bekannt gegeben. Die Bekanntmachung durch Aushang ist ausreichend. 

(4)   Der Prüfling hat sich auf Verlangen der aufsichtsführenden Person mit einem amtlichen Ausweis 
auszuweisen. 

(5)   Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis oder auf andere Weise glaubhaft, dass er wegen 
ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vor-
gesehenen Form abzulegen, kann gestattet werden, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer an-
deren Form zu erbringen. Es ist dafür zu sorgen, dass durch die Gestaltung der Prüfungsbedingun-
gen eine Benachteiligung für behinderte Menschen nach Möglichkeit ausgeglichen wird. Im Zweifel 
können weitere Nachweise angefordert werden. 

(6)   Das Prüfungsergebnis wird dem Prüfungsamt durch den Prüfenden entsprechend der für die jewei-
lige Prüfungsform festgelegten Art und Weise innerhalb des festgelegten Zeitrahmens mitgeteilt. 

(7)   Den Studierenden ist die Bewertung von Prüfungen und der Bachelorarbeit nach spätestens sechs 
Wochen mitzuteilen. Die Bekanntmachung durch Aushang ist ausreichend. 

 
§ 16 

Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 
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(1) In den Klausurarbeiten sollen Studierende nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit und mit be-
schränkten Hilfsmitteln Probleme aus Gebieten des jeweiligen Moduls mit geläufigen Methoden der 
Fachrichtung erkennen und stringent zu einer Lösung finden können. 

(2) Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Über die Zulassung von Hilfsmitteln entscheiden die 
Prüfenden. Die Dauer einer Klausurarbeit soll 60 Minuten nicht unterschreiten und 180 Minuten 
nicht überschreiten. 

(3) Die Prüfungsaufgabe einer Klausurarbeit wird in der Regel von nur einer prüfenden Person gestellt. 
In fachlich begründeten Fällen, insbesondere wenn in einer Modulprüfung mehrere Fachgebiete zu-
sammenfassend geprüft werden, kann die Prüfungsaufgabe auch von mehreren Prüfenden gestellt 
werden. In diesem Fall legen die Prüfenden die Gewichtung der Anteile an der Prüfungsaufgabe 
vorher gemeinsam fest; ungeachtet der Anteile und ihrer Gewichtung beurteilt jede prüfende Person 
die gesamte Klausurarbeit.  

(4) Klausurarbeiten sind von zwei Prüfenden zu bewerten. Bei einer nicht übereinstimmenden Bewer-
tung einer Klausurarbeit ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen.  

 
§ 17 

Mündliche Prüfungen 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Studierende nachweisen, dass er die Zusammenhän-

ge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzu-
ordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Studierende über ein breites Grundlagenwis-
sen verfügt. Die Dauer der Prüfung beträgt je Prüfling mindestens 15 Minuten und höchstens 45 Mi-
nuten. 

(2) Mündliche Prüfungen sind von mindestens zwei Prüfenden (Kollegialprüfung) oder von einem Prü-
fenden in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzenden als Gruppenprüfung oder als Einzelprüfung 
abzunehmen. Hierbei wird jeder Prüfling in einer Modulprüfung im Regelfall nur von einer Person 
geprüft. Vor der Festsetzung der Note hat die prüfende Person die anderen an der Prüfung mitwir-
kenden Prüfer beziehungsweise den sachkundigen Beisitzenden zu hören.  

(3) Die sachkundigen Beisitzenden haben während der Prüfung kein Fragerecht. 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung, insbesondere die für die Benotung    

maßgeblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist dem 
Prüfling im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Bei der Bekanntgabe des Er-
gebnisses sind die Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten. 

(5) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, 
werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörende zugelassen, sofern nicht bei der 
Meldung zur Prüfung widersprochen wird. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

 
§ 18 

Hausarbeiten 
(1) Hausarbeiten sind Ausarbeitungen, die in der Regel 15 Seiten nicht überschreiten und die im Rah-

men einer Lehrveranstaltung oder in Verbindung mit einer Projektarbeit begleitend zu dieser erstellt 
werden. Sie können je nach Maßgabe des Lehrenden durch einen Fachvortrag von in der Regel 15 
bis 45  Minuten Dauer ergänzt werden. 

(2) In Hausarbeiten sollen die Studierenden in begrenzter Zeit nachweisen, dass sie die Zusammen-
hänge des Moduls im jeweiligen Fachgebiet  erkennen, spezielle Fragestellungen in diese Zusam-
menhänge einzuordnen vermögen und stringent fachspezifische Probleme lösen können. 

(3) Über Art, Umfang, zeitlichen Rahmen und Ausführung der Hausarbeit entscheidet der Lehrende im 
Rahmen der Maßgabe des Absatzes 1. 

(4) Die Hausarbeit ist innerhalb einer von dem Lehrenden festzulegenden Frist bei dem Lehrenden ab-
zuliefern. Die Frist ist durch Aushang bekannt zu machen und dem Prüfungsamt in der Regel nach 
der Terminfestsetzung, spätestens jedoch zwei Wochen vor dem Abgabetermin bekannt zu geben. 
Bei der Abgabe der Hausarbeit hat der Studierende zu versichern, dass er seine Arbeit – bei einer 
Gruppenarbeit seinen gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbständig angefertigt und keine ande-
ren als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Hilfsmittel benutzt hat. Der Abgabe-
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zeitpunkt der schriftlichen Hausarbeit ist aktenkundig zu machen. Bei Zustellung der Arbeit durch die 
Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post maßgebend. Wird die Hausarbeit nicht fristge-
mäß abgeliefert, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

 
§ 19 

Projektarbeiten 
(1) In den Semestern 1 bis 5 ist jeweils ein Projektmodul durchzuführen, die jeweils mit einer Prüfung 

abgeschlossen werden. 
(2) Jedes Projekt ist eine umfassende ingenieurmäßige Aufgabe, die vom Lehrenden in Zusammenar-

beit mit den Studierenden nach Möglichkeit interdisziplinär geplant und ausgewählt wird. Die Durch-
führung erfolgt in Gruppen von bis zu 15 Studierenden möglichst selbständig unter Beratung durch 
Lehrende. In ihnen werden im Team konkrete Problemstellungen ganzheitlich, unter praxisnahen 
Bedingungen, bearbeitet. Die inhaltliche und gleichmäßige Verteilung der Arbeitsinhalte an die Stu-
dierende wird durch den Lehrenden vorgenommen. 

(3) Die Prüfungsleistungen des einzelnen Studierenden werden nach Abschluss des jeweiligen Semes-
ters vom zuständigen Lehrenden nach den Kriterien 
 Teamfähigkeit 
 Dokumentation 
 Präsentation durch den einzelnen Studierenden 
 Beitrag zum Teamergebnis 

bewertet. Die Ergebnisse werden in einer Liste erfasst. 
(4) Die Prüfung der Projektarbeit wird am Ende des Semesters durch eine Präsentation als Gruppen-

prüfung abgelegt. Dabei sind von allen am jeweiligen Projekt beteiligten Studierenden die Einzelbei-
träge und Ergebnisse vorzutragen. Die Präsentation findet in Gegenwart der Lehrenden, die die Pro-
jektarbeit begleitet haben, statt. 

(5) Die schriftliche Ausarbeitung muss spätestens eine Woche vor dem mündlichen Vortrag dem Prü-
fenden vorliegen. 

(6) Alle interessierten Studierenden werden zu dem mündlichen Vortrag nach Maßgabe der räumlichen 
Verhältnisse als Zuhörende zugelassen. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses.   

 
§ 20 

Kombinationsprüfungen 
(1) In fachlich geeigneten Fällen kann eine Modulprüfung durch eine Hausarbeit (§ 18) und zusätzlich 

durch eine Klausur (§ 16) oder mündliche Prüfung (§ 17) im Rahmen einer Kombination dieser Leis-
tungen abgelegt werden. Die Gesamtnote ergibt sich als arithmetisches Mittel aus den Bewertungen 
der Einzelleistungen gemäß einer vorher festgelegten Gewichtung.  

(2) Die Regelungen gemäß §§ 15 bis 20 finden entsprechende Anwendung.  
 

§ 21 
Performanzprüfungen 

(1) In fachlich geeigneten Fällen kann eine Modulprüfung durch eine Performanzprüfung abgelegt wer-
den. 

(2) Eine Performanzprüfung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich aus verschiedenen Anteilen 
(theoretisch und praktisch) zusammensetzt. Die Gesamtnote ergibt sich als arithmetisches Mittel 
aus den Bewertungen der Einzelleistungen gemäß einer vorher festgelegten Gewichtung. Die Prü-
fung dauert im Regelfall nicht mehr als eine Stunde.  

(3) Die Performanzprüfung wird in der Regel von nur einer prüfenden Person entwickelt und in Gegen-
wart eines sachkundigen Beisitzenden oder vor mehreren Prüfenden durchgeführt.  

 
§ 22 

Abzuleistende Modulprüfungen, Credits 
Der Studienverlaufsplan legt fest, welche Pflicht- und welche Wahlpflichtmodule mit einer Prüfung abzu-
schließen sind. Er ordnet auch die entsprechenden Credits zu. 
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§ 23 

Bewertung von Prüfungsleistungen 
(1) Prüfungsleistungen sind durch Noten differenziert zu beurteilen. Die Noten für die einzelnen Prü-

fungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfenden festgesetzt.  
(2) Sind mehrere Prüfende an einer Prüfung beteiligt, so bewerten sie die gesamte Prüfungsleistung 

gemeinsam, sofern nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. Bei nicht übereinstimmender Be-
urteilung ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen.  

(3) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 

genügt. 
Zur weiteren Differenzierung der Bewertung können um 0,3 verminderte oder erhöhte Notenziffern 
gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 

(4)  Besteht eine Prüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Note aus dem nach 
Credits gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der einzelnen Prü-
fungsleistungen. Die Note lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5  = die Note „sehr gut“ 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 = die Note „gut“ 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 = die Note „befriedigend“ 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 = die Note „ausreichend“ 
bei einem Durchschnitt ab 4,1  = die Note „nicht ausreichend“. 

Hierbei werden Zwischenwerte nur mit der ersten Dezimalstelle berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
hinter dem Komma werden ohne Rundung gestrichen. 

(5) Für die Umrechnung von Noten in ECTS-Grades bei Abschlussnoten wird, sobald eine ausreichen-
de Zahl von Absolventinnen und Absolventen vorhanden ist, die folgende Tabelle zugrunde gelegt:  

A = die besten 10% 
B = die nächsten 25% 
C = die nächsten 30% 
D = die nächsten 25% 
E = die nächsten 10% 
FX/F = nicht bestanden - es sind (erhebliche) Verbesserungen erforderlich. 

(6) Den Studierenden ist die Bewertung von Prüfungen und der Bachelorarbeit nach spätestens sechs 
Wochen mitzuteilen. Die Bekanntmachung durch Aushang ist ausreichend. 

(7) Für jede bestandene Modulprüfung werden Credits nach Maßgabe der Anlagen 1 und 2 vergeben. 
 

 
III. Praxisprojekt / Praxisphase / Auslandsphase 

 
§ 24 

Praxisprojekt 
(1) In dem Bachelorstudiengang Produktentwicklung Mechatronik ist im fünften Semester ein Praxispro-

jekt mit einem Semester Umfang integriert. Der Arbeitsaufwand für das Praxisprojekt beträgt 5 
ECTS-Punkte.  

(2) Das Praxisprojekt soll die Studierenden an die berufliche Tätigkeit durch konkrete Aufgabenstellung 
und praktische Mitarbeit heranführen, die mit den Zielen und Inhalten des Studienganges in einem 
fachlichen Zusammenhang stehen. Es soll insbesondere dazu dienen, die im bisherigen Studium 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden und die bei der praktischen Tätigkeit gemach-
ten Erfahrungen zu reflektieren und auszuwerten. 

(3) Das Praxisprojekt unterliegt den rechtlichen Regelungen, welche die Fachhochschule Bielefeld als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts insgesamt zu beachten hat. 
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(4) Am Ende des Projekts wird anhand einer Präsentation der Erfolg festgestellt. Die Teilnahme am 
Projekt wird von der für die Begleitung zuständigen Lehrkraft bescheinigt, wenn nach ihrer Feststel-
lung der Prüfling die berufspraktischen Tätigkeiten dem Zweck des Projekts entsprechend ausgeübt 
und an der Begleitveranstaltung regelmäßig teilgenommen hat. 

(5) Für den Fall, dass das Praxisprojekt im 5. Semester in Kooperation mit einem Unternehmen durch-
geführt wird, sind die §§ 26-31 zu beachten. 

 
§ 25 

Praxisphase / Auslandsphase 
(1) Die Durchführung der Praxisphase wird insbesondere denjenigen Studierenden empfohlen, die keine 

umfassende Praxistätigkeit durch ein praktisches Jahr oder eine technischhandwerkliche Berufsaus-
bildung nachweisen können. 

(2) Der siebensemestrige Studiengang Produktentwicklung Mechatronik mit integrierter Praxisphase be-
inhaltet eine berufspraktische Tätigkeit von mindestens 20 Wochen, dessen Arbeitsaufwand 30 
ECTS-Punkte beträgt. Diese Praxisphase ermöglicht eine zeitlich intensivere Einarbeitung in praxis-
bezogene Aufgabenstellungen. 

(3) Die Praxisphase soll die Studierenden an die berufliche Tätigkeit durch konkrete Aufgabenstellung 
und praktische Mitarbeit in Betrieben oder anderen Einrichtungen der Berufspraxis heranführen. Sie 
soll insbesondere dazu dienen, die im bisherigen Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
anzuwenden und die bei der praktischen Tätigkeit gemachten Erfahrungen zu reflektieren und aus-
zuwerten. 

(4) Die Praxisphase wird in der Regel im sechsten Semester begonnen und endet im 7. Semester. Sie 
unterliegt den Regelungen der Hochschule. 

(5) Auf Antrag wird zur Praxisphase zugelassen, wer vier Semester studiert und 90 ECTS-Punkte erwor-
ben hat. Über die Zulassung entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses. 

 
§ 26 

Eignung der Praxisstelle und Vergabe der Praxisplätze 
(1) Als Praxisstelle kommen alle Betriebe in Betracht, deren Aufgaben den Einsatz von Ingenieurinnen 

oder Ingenieuren mit der Qualifikation des Studiengangs Produktentwicklung erlaubt. Die Betriebe 
müssen außerdem über Personen verfügen, die von ihrer Qualifikation her geeignet sind, die Stu-
dierenden während des Praxissemesters zu betreuen. Die Betriebe müssen in der Lage sein, eine 
dem Ziel des Praxissemesters entsprechende innerbetriebliche Tätigkeit sicherzustellen. Die Eig-
nung einer Praxisstelle wird von einer Lehrkraft des Fachbereichs in einem schriftlichen Bericht an 
den Prüfungsausschuss festgestellt. Anerkannte Praxisstellen werden in eine im Fachbereich ge-
führte Liste aufgenommen. 

(2) Die Studierenden können von sich aus eine Praxisstelle vorschlagen. Deren Eignung muss dann 
von einer Lehrkraft des Fachbereichs festgestellt werden. Vor Kontaktaufnahme mit dem Betrieb 
haben sie sich mit der betreuenden Lehrkraft abzustimmen. 

 
§ 27 

Vertrag 
(1)  Über die Durchführung des Praxisprojektes oder der Praxisphase wird zwischen Betrieb und Studie-

renden ein Vertrag geschlossen. Der Fachbereich hält hierfür den vom MWF empfohlenen Muster-
vertrag bereit. 

(2)   Den Abschluss eines Vertrages haben die Studierenden unverzüglich dem Prüfungsamt mitzuteilen. 
 

§ 28 
Betreuung der Studierenden 

Die Studierenden werden während des Praxisprojektes oder der Praxisphase von einer Lehrkraft 
betreut. Die Studierenden ermöglichen wenigstens einmal während der Praxisphase der betreuen-
den Lehrkraft einen Einblick in die von ihnen ausgeübte Tätigkeit. Die betreuende Lehrkraft legt zu 
Beginn fest, in welcher Form der von den Studierenden selbständig abzufassende schriftliche Be-
richt erfolgen soll. 
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§ 29 

Seminargruppe 
Die Studierenden können zu Seminargruppen zusammengefasst werden. Diese sollten unter Lei-
tung einer oder mehrerer Lehrkräfte zum Gedankenaustausch über fachspezifische, soziale, organi-
satorische und rechtliche Fragen zusammentreten. Es sollen vor allem Probleme und Fragen be-
handelt werden, die sich aus den jeweiligen individuellen Erfahrungen der Studierenden während 
der Praxisphase ergeben haben. Betreuende aus den Betrieben können auf Einladung an diesem 
Seminar teilnehmen.  

 
§ 30 

Abschluss  
Die betreuende Lehrkraft bescheinigt die Anerkennung des Praxisprojekts oder der Praxisphase, 
wenn die Studierenden nach dem Zeugnis der Ausbildungsstätte die ihnen übertragenen Arbeiten 
zufriedenstellend ausgeführt haben und ein Bericht, der 10 Seiten Umfang nicht überschreiten soll, 
der betreuenden Lehrkraft übergeben wurde.  

 
§ 31 

Wiederholung  
Die Praxisphase und das Praxisprojekt können einmal wiederholt werden, wenn es nicht erfolgreich 
abgeschlossen wurde. 

 
§ 32 

Auslandsphase 
(1) Anstelle des Praxissemesters kann im siebensemestrigen Studium ein Studiensemester an einer 

ausländischen Hochschule absolviert werden. 
(2) Das Auslandsstudium kann an Hochschulen im  Ausland absolviert werden, die ihre Studierenden 

wenigstens bis zum akademischen Grad Bachelor of Science oder zu einem international aner-
kannten gleichwertigen Abschluss führen. 

(3) Zur Anerkennung des alternativen Studiensemesters an der ausländischen Hochschule sind nach-
zuweisen: 
- 18 Semesterwochenstunden Studium und 
- 3 anerkannte Studienleistungen in Modulen nach Wahl (15 ECTS Punkte) 

(4) Das Auslandssemester kann nach dem Studienplan im 7. Semester absolviert werden. 
(5) Studium und Prüfung im Auslandssemester richten sich nach den einschlägigen Regelungen der 

ausländischen Partnerhochschule, an der das Studium abgeleistet wird. 
(6) Die Studierenden haben vor Antritt des Auslandssemesters ein Learning Agreement mit der Fach-

hochschule Bielefeld und der Gasthochschule abzuschließen, um die Anerkennung der im Ausland 
zu erbringenden Leistungen sicherzustellen. 

(7) Das Auslandssemester bedarf für seinen erfolgreichen Abschluss der Bestätigung durch den Prü-
fungsausschuss. Die oder der Auslandsbeauftragte des Studiums steht den Studierenden beratend 
zur Verfügung. 

 
 

IV. Bachelorarbeit 
 

§ 33 
Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit hat zu zeigen, dass der Prüfling befähigt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist 
eine praxisorientierte Aufgabe aus seinem Fachgebiet, sowohl in ihren fachlichen Einzelheiten als 
auch in den fachübergreifenden Zusammenhängen nach wissenschaftlichen Methoden selbständig 
zu bearbeiten. Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche oder gestalterische Hausarbeit. Sie besteht in 
der Regel in der Konzipierung, Durchführung und Evaluation eines Projektes. Sie kann auch durch 
eine empirische Untersuchung oder durch konzeptionelle oder gestalterische Aufgaben oder durch 
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eine Auswertung vorliegender Quellen bestimmt werden. Eine Kombination dieser Leistungen ist 
möglich. Der Umfang der Bachelorarbeit soll 45 Textseiten nicht überschreiten.  

(2)   Die Bachelorarbeit kann von jeder prüfenden Person, welche die Voraussetzungen gemäß § 8 er-
füllt, ausgegeben und betreut werden. Auf Antrag des Prüflings kann der Prüfungsausschuss auch 
eine Honorarprofessorin oder einen Honorarprofessor oder mit entsprechenden Aufgaben betraute 
Lehrbeauftragte gem. § 8 Abs. 1 mit der Betreuung bestellen, wenn feststeht, dass das vorgesehe-
ne Thema der Bachelorarbeit nicht durch eine fachlich zuständige Professorin oder einen fachlich 
zuständigen Professor betreut werden kann. Die Bachelorarbeit darf mit Zustimmung des Prüfungs-
ausschusses in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, wenn sie dort 
ausreichend betreut werden kann. Den Studierenden ist die Gelegenheit zu geben, Vorschläge für 
den Themenbereich der Bachelorarbeit zu machen. 

(3) Auf Antrag sorgt das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses dafür, dass die Studierenden 
rechtzeitig ein Thema für die Bachelorarbeit erhalten. 

(4)   Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prü-
fungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings aufgrund der Angabe von Abschnitten, 
Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deut-
lich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllt. 

 
§ 34 

Zulassung zur Bachelorarbeit 
(1)   Zur Bachelorarbeit wird zugelassen, wer die Modulprüfungen bis auf vier bestanden hat. 
(2)   Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten. Dem Antrag sind fol-

gende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wurden: 
1. die Nachweise über die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Bearbeitung einer Bachelorarbeit. 
Dem Antrag soll eine Erklärung darüber beigefügt werden, welche prüfende Person zur Ausgabe 
und Betreuung der Bachelorarbeit bereit ist. 

(3)   Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über den Antrag 
ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen werden. 

(4)   Über die Zulassung entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses und im Zwei-
felsfall der Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
1. die in Absatz 1 genannte Voraussetzung nicht erfüllt ist oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. eine in der Anlage 2 genannte Prüfung endgültig nicht bestanden wurde oder 
4. eine entsprechende Bachelorarbeit ohne Wiederholungsmöglichkeit als "nicht ausreichend" be-

wertet worden ist. 
   Im Übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn der Prüfling im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes seinen Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch Versäumen einer Wieder-
holungsfrist verloren hat. 

 
§ 35 

Ausgabe und Bearbeitung der Bachelorarbeit 
(1) Der Prüfende gibt die Bachelorarbeit aus und legt die Bearbeitungszeit fest. Als Zeitpunkt der Aus-

gabe gilt der Tag, an dem das Prüfungsamt das von der betreuenden Person gestellte Thema der 
Bachelorarbeit der Kandidatin oder dem Kandidaten bekannt gibt; der Zeitpunkt ist aktenkundig zu 
machen. 

(2) Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis zur Abgabe der Bachelorarbeit) beträgt höchs-
tens drei Monate. Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Ba-
chelorarbeit innerhalb der vorgesehenen Frist abgeschlossen werden kann. Wird die Bachelorarbeit 
nicht fristgerecht abgegeben, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Im Ausnahmefall 
kann das Prüfungsamt auf einen vor Ablauf der Frist gestellten begründeten Antrag die Bearbei-
tungszeit um bis zu drei Wochen verlängern. Die Person, welche die Bachelorarbeit betreut, soll zu 
dem Antrag gehört werden.  
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(3) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Be-
arbeitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im Fall der Wiederholung gemäß 
§ 11 ist die Rückgabe nur zulässig, wenn bei der Anfertigung der ersten Bachelorarbeit von dieser 
Möglichkeit kein Gebrauch gemacht worden ist. 

(4) § 14 Abs. 5 findet entsprechend Anwendung. 
 

§ 36 
Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt abzuliefern. Der Zeitpunkt der Abgabe ist ak-
tenkundig zu machen; bei Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei 
der Post maßgebend. Bei der Abgabe der Bachelorarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit 
- bei einer Gruppenarbeit der entsprechend gekennzeichnete Anteil der Arbeit - selbständig angefer-
tigt wurde und keine anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen 
und Hilfsmittel benutzt worden sind. 

(2) Die Bachelorarbeit ist von zwei Personen zu bewerten, von denen eine die Bachelorarbeit betreut 
haben soll. Die zweite prüfende Person wird vom Prüfungsausschuss bestimmt. Wenn die erste prü-
fende Person die Voraussetzung des § 33 Abs. 2 Satz 2 erfüllt, muss die zweite prüfende Person 
der Professorenschaft angehören. Bei nicht übereinstimmender Bewertung durch die Prüfenden soll 
die Note der Bachelorarbeit aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, wenn 
die Differenz der beiden Noten weniger als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz 2,0 oder mehr, wird 
vom Prüfungsausschuss eine dritte prüfende Person bestimmt. In diesem Fall ergibt sich die Note 
der Bachelorarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Einzelbewertungen. Die Ba-
chelorarbeit kann jedoch nur dann als "ausreichend" (4,0) oder besser bewertet werden, wenn min-
destens zwei der Noten "ausreichend" (4,0) oder besser sind. Alle Bewertungen sind schriftlich zu 
begründen.  

(3) Für eine mindestens ausreichend zu bewertende Bachelorarbeit werden 12 Credits vergeben. 
(4)  Die Bachelorarbeit kann nach Maßgabe des Lehrenden mit einer Präsentation verknüpft werden. 
 

§ 37 
Kolloquium 

(1) Das Kolloquium ergänzt die Bachelorarbeit und ist als eigenständige Prüfung zu bewerten. Es dient 
der Feststellung, ob die Kandidatin oder der Kandidat befähigt ist, die Ergebnisse der Bachelorar-
beit, ihre fachlichen Grundlagen, ihre fachübergreifenden Zusammenhänge und ihre außerfachli-
chen Bezüge mündlich darzustellen und selbständig zu begründen sowie ihre Bedeutung für die 
Praxis einzuschätzen. Dabei soll auch die Bearbeitung des Themas mit der Kandidatin oder dem 
Kandidat erörtert werden. 

(2) Zum Kolloquium kann die Kandidatin oder der Kandidat nur zugelassen werden, wenn  
1. die in § 34 genannten Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelorarbeit nachgewiesen 

sind, 
2. ohne Berücksichtigung von Zusatzfächern 177 Credits bei dem sechssemestrigen Studium oder 

207 Credits bei einem siebensemestrigen Studium mit integrierter Praxisphase erworben wur-
den und  

3. die Bachelorarbeit mindestens mit „ausreichend“ bestanden wurde. 
(3) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten. Dem Antrag sind die 

Nachweise über die in Absatz 2 aufgeführten Zulassungsvoraussetzungen beizufügen, sofern sie 
dem Prüfungsausschuss nicht bereits vorliegen. Ferner ist eine Erklärung über bisherige Versuche 
zur Ablegung entsprechender Prüfungen abzugeben. Dem Antrag soll eine Erklärung darüber beige-
fügt werden, ob einer Zulassung von Zuhörerinnen und Zuhörern widersprochen wird. Die Kandida-
tin oder der Kandidat kann die Zulassung zum Kolloquium auch bereits bei der Meldung zur Bache-
lorarbeit beantragen. Für die Zulassung zum Kolloquium und ihre Versagung gilt § 34 Abs. 4 ent-
sprechend. 

(4) Das Kolloquium wird als mündliche Prüfung durchgeführt und von den nach § 36 Abs. 2 bestimmten 
Prüfern gemeinsam abgenommen und bewertet. Im Falle des § 36 Abs. 2 Satz 5 wird das Kolloqui-
um von den Prüfenden abgenommen, aus deren Einzelbewertungen die Note der Bachelorarbeit 
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gebildet worden ist. Das Kolloquium dauert maximal 30 Minuten. Für die Durchführung des Kollo-
quiums finden im Übrigen die für mündliche Modulprüfungen geltenden Vorschriften entsprechende 
Anwendung. 

(5) Bei mindestens „ausreichender“ Bewertung werden 3 Credits erworben. 
 
 

V. Bachelorprüfung, Zusatzmodule 
 

§ 38 
Ergebnis der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung ist im sechsemestrigen Studienverlauf bestanden, wenn 180 Credits erreicht 
werden. Im siebensemestrigen Studienverlauf sind 210 Credits notwendig. 

(2)  Die Bachelorprüfung ist nicht bestanden, wenn  
 die Gesamtnote nicht mindestens „ausreichend“ (4,0) ist oder  
 die Bachelorarbeit im zweiten Versuch nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt.  

(3) Wird die Bachelorprüfung nicht bestanden, ist ein Bescheid zu erteilen, der mit einer Belehrung über 
den Rechtsbehelf zu versehen ist. 

(4) Studierende, welche die Hochschule ohne Studienabschluss verlassen, erhalten auf Antrag ein 
Zeugnis über die erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen gemäß § 66 Abs. 4 HG. 

 
§ 39 

Zeugnis, Gesamtnote, Bachelorurkunde, Diploma Supplement 
(1)  Über die bestandene Bachelorprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen nach 

der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis enthält die Noten und Credit 
Points der Modulprüfungen, das Thema und die Note der Bachelorarbeit sowie die Gesamtnote der 
Bachelorprüfung. In dem Zeugnis wird ferner das erfolgreich abgeleistete Projekt aufgeführt.  

(2)  Zur Ermittlung der Gesamtnote für das Bachelor-Studium werden die Noten für die einzelnen beno-
teten Prüfungsleistungen mit den jeweiligen ausgewiesenen Credits multipliziert. Die Summe der 
gewichteten Noten wird anschließend durch die Gesamtzahl der einbezogenen Credits dividiert. 

(3) Das Zeugnis ist von dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und 
trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

(4) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Bachelorurkunde mit dem Datum des Zeugnis-
ses. Darin wird die Verleihung des Bachelorgrades gemäß § 2 Abs. 4 beurkundet. Die Bachelorur-
kunde wird von der Rektorin bzw. dem Rektor der Fachhochschule Bielefeld unterzeichnet und mit 
deren Siegel versehen.  

(5)  Zusätzlich erhält der Kandidat ein in englischer Sprache ausgestelltes Diploma Supplement mit dem 
Datum des Zeugnisses. In dieser Zeugnisergänzung werden alle absolvierten Module und die ihnen 
zugeordneten Studienleistungen einschließlich der dafür vergebenen Credits und Prüfungsnoten 
aufgenommen. Das Diploma Supplement wird vom vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses 
unterzeichnet. 

(6) Auf Antrag ist eine englischsprachige Fassung der Urkunde beizufügen (§ 66 Abs. 3 HG). 
 

§ 40 
Zusatzmodule 

Die Studierenden können sich in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen einer Prüfung unterziehen. 
Das Ergebnis dieser Modulprüfungen wird auf Antrag in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Fest-
setzung der Gesamtnote nicht berücksichtigt. 
 
 

VI. Schlussbestimmungen 
 

§ 41 
Einsicht in die Prüfungsakte 
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(1)  Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird den Prüflingen auf Antrag Einsicht in ihre schriftlichen 
Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer und in die Prüfungsprotokolle ge-
währt. 

(2) Die Einsichtnahme ist binnen eines Jahres nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses oder des 
Bescheides über die nicht bestandene Bachelorprüfung zu beantragen. § 32 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
gilt entsprechend. Der Antrag ist bei dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses zu stel-
len. Dieser bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(3) Die Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen, die sich auf eine Modulprüfung oder eine ergänzende 
Studienleistung beziehen, wird auf Antrag bereits nach Ablegung der jeweiligen Prüfung gestattet. 
Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen. Im Üb-
rigen gilt Abs. 2 entsprechend.   

 
§ 42 

Ungültigkeit von Prüfungen  
(1)  Hat ein Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 

Zeugnisses und der Urkunde bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die betroffenen 
Noten entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2)  Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Prüfling 
hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses und der 
Urkunde bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulas-
sung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3)  Den Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
(4)  Das unrichtige Prüfungszeugnis und die Urkunde sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu ertei-

len. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab 
dem Datum des Prüfungszeugnisses und der Urkunde ausgeschlossen. 

 
§ 43 

In-Kraft-Treten, Veröffentlichung 
Diese Bachelorprüfungsordnung wird im Verkündungsblatt der Fachhochschule Bielefeld – Amtliche Be-
kanntmachungen – bekannt gegeben. Sie tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

-------------------------------------- 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Mathematik und Tech-
nik der Fachhochschule Bielefeld vom 26.04.2007.  
 
 
Bielefeld, den 15.01.2008 
 
Die Rektorin 
der Fachhochschule Bielefeld  
 
 
 
Prof. Dr. B. Rennen-Allhoff
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Anlage 1 
Studienverlaufsplan 
 

Darstellung des Studienverlaufsplans ohne fakultative Praxis- oder Auslandsphase 
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Darstellung des Studienverlaufsplans mit fakultativer Praxis- oder Auslandsphase 
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Anlage 2 
Modulhandbuch 
 
Das Modulhandbuch ist ein eigenständiges Dokument mit dem Titel „Modulhandbuch des Bachelor-
Studiengangs Produktentwicklung Mechatronik“. 
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Anlage 3 
Wahlpflichtkataloge A und B: 
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Anlage 4 
Diploma Supplement 
 

F  A  C  H  H  O  C  H  S  C  H  U  L  E       B  I  E L  E  F  E  L  D 
University of Applied Sciences 

Kurt-Schumacher-Straße 6, D-33615 Bielefeld 
 
 
 

Diploma Supplement 
 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. 
The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international “transparency” and fair 
academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a descrip-
tion of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual 
named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equiva-
lence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not 
provided, an explanation should give the reason why.  
 
 
1. HOLDER OF THE QUALIFICATION 
 

1.1  Family name and first name Mustermann, Karl 
 

1.2  Date, place, country of birth 08.08.1980, Bielefeld, Germany 
 

1.3  Student ID number or code 700000 
 
 

2.  QUALIFICATION 
 

 

2.1  Name of qualification (full, abbreviated; 
          in original language) 

Bachelor of Science - B.Sc. 
 

2.2 Title conferred (full, abbreviated;  
           in original language)  

n.a.  
 
(Usually not applicable for Germany) 
 

2.3  Main field(s) of study  Product Development Mechatronics 
 

2.4  Name and type of awarding    
       Institution 
 
       Status (Type/Control) 

Fachhochschule Bielefeld - University of Applied Sciences  
Department of Mathematics and Technics 
 
University of Applied Sciences / State Institution 
 

2.5  Name and type of institution  
       administering studies  
 
       Status (Type/Control)  

See 2.3 
 
 
See 2.3 
 

2.6  Language(s) of instruction/         
       examination 

German 
 
 
 

3.  LEVEL OF THE QUALIFICATION  
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3.1  Level  First degree, including thesis 
 

3.2  Official length of program 
 

3 years or with praxis phase 3,5 years 

3.3  Access requirement(s) General Higher education Entrance qualification ct. Sec. 8.7; or 
foreign eyuivalent, proof of practical experience  
 

4.  CONTENTS AND RESULTS GAINED 
 

 

4.1  Mode of study 
 

Full-time studies 

4.2  Program requirements Combination of academic education and profes-
sional practice, practical work, theoretic fundamen-
tals, reflect theoretical knowledge in practical 
projects, develop teamwork skills in practical project 
prior to bachelor thesis, bachelor thesis (2,5 month), 
colloquium 

 
4.3  Program details See Transcript for list of courses and grades; and 

“Prüfungszeugnis” (Final Examination Certificate) for 
subjects offered in final examinations (written and 
oral) and topic of thesis, including evaluations. 

 
4.4  Grading scheme 
 

General grading scheme cf. Sec. 8.6  
 

4.5  ECTS-Grades 
 

A-Grade      =      10 %                                               
B-Grade      =      25 %            % of successful students  
C-Grade      =      30 %            normally achieving the  
D-Grade      =      25 %            grade 
E-Grade      =      10 %  
FX-Grade    =       ---    Fail - some work required to pass 
F-Grade       =      ---     Fail - considerable further work required
 

4.6  Overall classification  
          (in original language) 

       ECTS-Grade 

Sehr gut  
 

A 
 
(based on the accumulation of grades received during the study pro-
gramme and final thesis) 
 
 

5.  FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
 

 

5.1  Access to further study 
 

The Bachelor degree qualifies to apply for admission to 
the Master programme. 
 

5.2  Professional status conferred 
 
 

 
 
 

6.  ADDITIONAL INFORMATION 
 

 

6.1  Additional information Topic of the bachelor thesis: “” 
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Holder served two semesters as tutor…. 
 

6.2  Further information sources On the institution: www.fh-bielefeld.de;  
on the program: www.fh-bielefeld.de/fb7; 
 
 

7.  CERTIFICATION 
 

 

 This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
Urkunde über die Verleihung des Bachelorgrades (date), 
Prüfungszeugnis (date), 
Transcript of Records (date). 

 
Date:    
 
       ______________________________   
       Prof. Dr. ...  
         Chairman 
Stamp:       Examination Committee     
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